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RS OGH 1986/9/18 8Ob578/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1986

Norm

ABGB §901 I3

Rechtssatz

Wird ein Räumungsvergleich unter der irrigen Annahme, daß die ausgesprochene gerichtliche Aufkündigung

exekutierbar ist, abgeschlossen, so liegt kein Geschäftsirrtum, sondern ein unbeachtlicher Motivirrtum vor.
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